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Erwägungen

E. 1
Angefochten sind binnen Frist die den Streitwert von Fr. 30'000.-- übersteigenden
vermögensrechtlichen Folgen (dazu Urteil 5A_108/2007 vom 11. Mai 2007 E. 1.2) eines
kantonal letztinstanzlichen Ehescheidungsurteils; auf die Beschwerde ist somit
grundsätzlich einzutreten (Art. 72 Abs. 1, Art. 74 Abs. 1 lit. b, Art. 75 Abs. 1, Art. 90 und
Art. 100 Abs. 1 i.V.m. Art. 45 Abs. 1 BGG ).

Das Bundesgericht wendet das Recht im Rahmen behaupteter und begründeter
Verletzungen ( Art. 42 Abs. 2 BGG ) von Amtes wegen und mit freier Kognition an ( Art.
106 Abs. 1 BGG ). Hingegen ist es grundsätzlich an die kantonalen
Sachverhaltsfeststellungen gebunden ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Neue Begehren sind vor
Bundesgericht unzulässig ( Art. 99 Abs. 2 BGG ) und neue Tatsachen und Beweismittel
dürfen nur soweit vorgebracht werden, als erst der angefochtene Entscheid dazu Anlass gibt
( Art. 99 Abs. 1 BGG ).

E. 2
Die Beschwerdeführerin verlangt die Präzisierung, dass ihr bis zum dannzumaligen
AHV-Alter des Beschwerdegegners eine Unterhaltsrente zuzusprechen sei, und begründet
dies mit der Erwartung eines künftigen Anstiegs des ordentlichen Rentenalters. Das
Begehren ist neu und deshalb unzulässig ( Art. 99 Abs. 2 BGG ). Sollte die anbegehrte
Klarstellung ohnehin dem Sinn des vorinstanzlichen Urteils entsprechen, so ist zudem daran
zu erinnern, dass Zweck der Beschwerde in Zivilsachen nicht die Erläuterung
obergerichtlicher Urteile ist.

E. 3
Nicht einzutreten ist auf die Beschwerde, soweit sie den Kindesunterhalt betrifft. Die
Beschwerdeführerin verlangt nämlich - wohl nur der Vollständigkeit halber - dasselbe wie
sie bereits von der Vorinstanz zugesprochen erhalten hat. Sie weist insofern kein rechtlich
geschütztes Interesse an der Beschwerde auf ( Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 4
Umstritten ist das der Beschwerdeführerin anrechenbare hypothetische Einkommen. Das
Obergericht ist gestützt auf den Einspracheentscheid der IV-Stelle Luzern vom 31. Juli
2007 von einer Arbeitsunfähigkeit von 47 % ausgegangen. Für die hypothetische
Bemessung des Einkommens aus der verbleibenden Arbeitsfähigkeit hat es auf die
tiefstbezahlte Arbeit bei der Lohnstrukturerhebung abgestellt und das erzielbare
Einkommen auf Fr. 1'648.-- (inkl. anteiliger 13. Monatslohn) festgelegt.

E. 4.1



Die Beschwerdeführerin anerkennt grundsätzlich die im IV-Einspracheentscheid vom 31.
Juli 2007 berechneten Grundlagen, wonach im Erwerbsbereich eine Einschränkung von 49
% (bei einem Erwerbsanteil von 70 % einem Teilinvaliditätsgrad von 34,3 % entsprechend)
sowie im Aufgabenbereich Haushalt und Familie von 42,4 % (bei einem Anteil von 30 %
einem Teilinvaliditätsgrad von 12,72 % entsprechend) bestehe, und somit nach der so
genannten gemischten Methode ein Invaliditätsgrad von 47 % resultiere. Die Tatfrage nach
der tatsächlichen Möglichkeit einer Erwerbstätigkeit sei damit beantwortet. Dennoch sei ihr
- so die Beschwerdeführerin - die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht zuzumuten, da sie
aufgrund ihrer Invalidität für die Betreuung der Tochter und die Haushaltsarbeiten
wesentlich mehr Zeit benötige als eine gesunde Person. Der Fall sei hinsichtlich der
Zumutbarkeit einer Erwerbstätigkeit analog zu beurteilen wie derjenige der Betreuung eines
invaliden Kindes.

E. 4.2
Gemäss Art. 125 Abs. 1 ZGB besteht ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt, soweit
einem Ehegatten nicht zuzumuten ist, für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss
einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufzukommen. In Art. 125 Abs. 2 Ziff. 1-8 ZGB
werden - nicht abschliessend - die für die Beurteilung dieser Frage und für die Festsetzung
des Umfangs einer allfälligen Unterhaltspflicht massgebenden Kriterien aufgezählt (dazu
BGE 127 III 136 E. 2a S. 138 f.; 130 III 537 E. 3.4 S. 543 f.).

Ob und in welchem Umfang dem Unterhaltsberechtigten ab einem bestimmten Zeitpunkt
ein (hypothetisches) Einkommen angerechnet werden darf, ist eine ausgesprochene
Wertungsfrage, die das Sachgericht nach pflichtgemässem Ermessen zu beantworten hat.
Derartige Ermessensentscheide überprüft das Bundesgericht grundsätzlich frei. Es übt aber
Zurückhaltung und schreitet nur ein, wenn die kantonale Instanz grundlos von in Lehre und
Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Tatsachen
berücksichtigt hat, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle hätten spielen dürfen,
oder wenn sie umgekehrt Umstände ausser Betracht gelassen hat, die zwingend hätten
beachtet werden müssen. Ausserdem greift das Bundesgericht in Ermessensentscheide ein,
wenn sich diese als offensichtlich unbillig oder als in stossender Weise ungerecht erweisen
(Urteil 5A_243/2007 vom 28. Januar 2008 E. 9.1; vgl. für die Eigenversorgungskapazität:
BGE 127 III 136 E. 2c und 3a S. 140 f.; ferner zum Ermessen BGE 131 III 12 E. 4.2 S. 15
mit Hinweis).

E. 4.3
In grundsätzlicher Hinsicht ist zu bemerken, dass der Rückgriff der Vorinstanz auf
Entscheid und Abklärungen der zuständigen IV-Stelle zur Abschätzung der
Eigenversorgungskapazität der Beschwerdeführerin grundsätzlich nicht zu beanstanden ist,
stellen die entsprechenden Daten doch häufig die einzigen objektiven Anhaltspunkte für
dieses Unterfangen dar. Die Eigenheiten der involvierten Rechtsgebiete -
Sozialversicherungs- und Unterhaltsrecht - dürfen dabei jedoch nicht ausser Acht gelassen
werden.

Vorliegend stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz ihr Ermessen überschritten hat, indem
sie gestützt auf BGE 125 V 146 E. 5 S. 153 ff. davon ausgegangen ist, dass Erwerbstätigkeit
und Haushaltführung getrennt zu beurteilen seien und ein behaupteter, invaliditätsbedingter
Mehraufwand für Haushaltführung und Kinderbetreuung bei der Beurteilung der
Zumutbarkeit der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit demzufolge nicht berücksichtigt werden



könne (vgl. zur neueren sozialversicherungsrechtlichen Praxis BGE 134 V 9 , wonach
Wechselwirkungen unter besonderen Voraussetzungen anerkannt werden können).

Von der vorinstanzlichen Beurteilung abzuweichen, besteht kein Anlass. Unter dem
Gesichtswinkel des Invalidenversicherungsrechts ist die Beschwerdeführerin zu rund 50 %
erwerbsfähig. Dieses Potenzial auszuschöpfen, ist ihr unterhaltsrechtlich zumutbar. Dass
die Erkrankung der Beschwerdeführerin (somatoforme Schmerzstörung) zu
Einschränkungen in der Haushaltsarbeit führt, steht nach dem angefochtenen Urteil,
welches auf den Einspracheentscheid der IV-Stelle Luzern vom 31. Juli 2007 abstellt, zwar
fest. Wie die Vorinstanz zu Recht darlegt, ist der verminderten Fähigkeit, im Haushalt tätig
zu sein, aber bereits bei der Berechnung des Invaliditätsgrades Rechnung getragen worden
und die Beschwerdeführerin wird hiefür durch die ausgerichtete Viertelsrente zumindest
zum Teil entschädigt. Dass die Vorinstanz die Einschränkung nicht ein zweites Mal,
nämlich bei der Beurteilung der Zumutbarkeit der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit,
berücksichtigt hat, ist nicht zu beanstanden. Auch eine Analogie zur Betreuung eines
behinderten Kindes drängt sich nicht auf, da in diesem Fall der sich eventuell ergebende
Mehraufwand im Rahmen der genannten Zumutbarkeitsprüfung erstmals berücksichtigt
wird. An dieser Beurteilung ändern auch die Berechnungen der Beschwerdeführerin nichts,
mit welchen sie ihre Mehrbelastung im Haushalt zu demonstrieren sucht. Einerseits zielen
die Berechnungen auf die tatsächliche Frage, wieviel Zeit die Beschwerdeführerin für die
Haushaltführung braucht. Entsprechende Feststellungen trifft die Vorinstanz nicht, doch hat
diese eine ähnliche, wenn auch auf anderen Grundlagen beruhende Berechnungsmethode
verworfen, ohne dass die Beschwerdeführerin hiegegen Einwände erhebt. Andererseits
erscheint es aber auch methodisch fragwürdig, mit der Beschwerdeführerin den
Haushaltsinvaliditätsgrad als solchen in einen zeitlichen Mehraufwand für jegliche
Haushaltstätigkeit umzumünzen. Die Berechnungen der Beschwerdeführerin sind somit
nicht geeignet, die Unzumutbarkeit der Aufnahme einer Teilzeiterwerbstätigkeit darzutun.
Im Übrigen wird die Mitarbeit der Tochter C.________ im Haushalt ( Art. 272 ZGB ) einen
Teil der Einschränkungen auffangen. Als bald Zwölfjährige ist ihr die Mithilfe zumutbar,
wobei angebliche Hinweise auf ein ADHS-Syndrom als neue Tatsachenbehauptung nicht
gehört werden können (vgl. E. 1 hievor).

Da der Beschwerdeführerin nach dem Gesagten bereits heute eine Erwerbsarbeit zuzumuten
ist, braucht auf ihre Ausführungen zur Zumutbarkeit einer Arbeitstätigkeit zu einem
späteren Zeitpunkt, insbesondere ab Volljährigkeit der Tochter C.________, nicht
eingegangen zu werden.

E. 5.1
In einer Alternativbegründung bringt die Beschwerdeführerin vor, der Vorsorgeunterhalt sei
nicht richtig bemessen worden. Die Vorinstanz hat den Vorsorgeunterhalt unter Verweis
auf ihr pflichtgemässes Ermessen bestimmt auf monatlich Fr. 300.-- bis zum Auszug der
Tochter A.________, auf Fr. 250.-- bis zur Mündigkeit von C.________ und danach auf Fr.
150.--. Damit habe - so die Beschwerdeführerin - das Obergericht zu Unrecht nicht die in
BGE 135 III 158 für die Bestimmung des Vorsorgeunterhalts verwendete
Berechnungsweise angewandt.

E. 5.2
Aus BGE 135 III 158 E. 4.4 S. 160 f. ergibt sich, dass die Anwendung anderer
Berechnungsmethoden als der dort verwendeten für die Festlegung des Vorsorgeanteils



nicht ausgeschlossen ist. Den Gerichten kommt weiterhin - auch im Bereich des
Vorsorgeunterhalts - ein weites Ermessen zu, da sich die Festsetzung des Vorsorgebetrags -
wie auch die Festsetzung des nachehelichen Unterhalts allgemein - einer exakten
mathematischen Berechnung entzieht (Urteil 5A_441/2008 vom 29. Dezember 2008 E. 4.5
mit Hinweisen).

Das Obergericht hat die Vorsorgeanteile mit einer nicht näher begründeten Schätzung
festgelegt, so dass im Einzelnen nicht nachvollzogen werden kann, wie es zu seinen
Annahmen gekommen ist. Dennoch besteht im Ergebnis vorliegend keine Veranlassung,
den Unterhaltsbeitrag im Hinblick auf den Vorsorgeanteil anzupassen. Eine
Kontrollrechnung anhand der in der unpublizierten E. 7 von BGE 135 III 158 (Urteil
5A_210/2008 vom 14. November 2008) dargelegten Methode ergibt nämlich nur eine
geringfügige Abweichung gegenüber dem vorinstanzlich festgesetzten Unterhaltsbeitrag.
Der Berechnung zugrunde zu legen sind für die Lebenshaltungskosten nur der Bedarf der
Beschwerdeführerin selber, d.h. der Bedarf der unmündigen Tochter ist auszuklammern
(vgl. dazu HAUSHEER/SPYCHER, Nachehelicher Unterhalt III, ZBJV 145/2009 S. 134
Fn. 4). Als Eigenverdienst ist ihr das hypothetische Einkommen von Fr. 1'648.--
anzurechnen. Bei den für die Eigenversorgungskapazität massgeblichen Gesamteinnahmen
ist zusätzlich ihre IV-Rente als Erwerbsersatzeinkommen in Anschlag zu bringen. Zu
beachten ist, dass ihr Bruttoeigenverdienst den Mindestlohn gemäss Art. 7 Abs. 1 BVG (SR
831.40) zwar überschreitet, aber den Mindestbetrag des koordinierten Lohnes ( Art. 8 Abs.
1 BVG ) nicht erreicht, weshalb ihr koordinierter Lohn gemäss Art. 8 Abs. 2 BVG auf Fr.
3'420.-- aufzurunden ist. Daraus resultiert bei Annahme von Beiträgen von 10 % im Bereich
der AHV und von 16 % im Rahmen des BVG ein Unterhaltsbeitrag von Fr. 1'122.--
gegenüber der durch das Obergericht festgelegten Summe von Fr. 1'100.--. Die Festlegung
des Obergerichts hält damit vor Bundesrecht stand, da sich die Abweichung ohne weiteres
im Ermessensbereich der Vorinstanz hält. Zudem sind in der Kontrollrechnung
Erziehungsgutschriften gemäss Art. 29sexies AHVG nicht miteinbezogen worden, welche
die Eigenversorgungskapazität der Beschwerdeführerin verbessern. Schliesslich hätte
vorliegend selbst eine weit grössere verbleibende Lücke zwischen Bedarf und
zugesprochenem Unterhalt ohne weiteres dadurch gerechtfertigt werden können, dass die
Beschwerdeführerin einen Teil ihres Vorsorgebedarfs durch die - angesichts ihrer
finanziellen Verhältnisse - erhebliche Zahlung aus Güterrecht von rund Fr. 54'000.-- decken
könnte. Die Beschwerde ist mithin auch unter diesem Aspekt unbegründet.

E. 6
Hält das Urteil der Vorinstanz vor Bundesrecht stand, ist auch das Feststellungsbegehren,
dass keine zur Deckung des gebührenden Unterhalts ausreichende Rente festgesetzt werden
konnte, unbegründet. Der gebührende Unterhalt ist durch die vorinstanzliche
Unterhaltsfestsetzung nämlich abgedeckt.

E. 7
Insgesamt ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei
diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten ( Art. 66
Abs. 1 BGG ). Mangels Einholung von Vernehmlassungen wird keine Parteientschädigung
gesprochen.
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